
2026/06/07 17:23 1/2 Art. 12 Qualifikationsrichtlinie: Ausschluss

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/

Art. 12 Qualifikationsrichtlinie: Ausschluss

1. Wortlaut

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist von der Anerkennung als Flüchtling
ausgeschlossen, wenn er

a) den Schutz oder Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen mit
Ausnahme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge gemäß Artikel 1
Abschnitt D der Genfer Flüchtlingskonvention genießt. Wird ein solcher Schutz oder Beistand aus
irgendeinem Grund nicht länger gewährt, ohne dass die Lage des Betroffenen gemäß den
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen endgültig geklärt
worden ist, genießt er ipso facto den Schutz dieser Richtlinie;

b) von den zuständigen Behörden des Landes, in dem er seinen Aufenthalt genommen hat, als
Person anerkannt wird, welche die Rechte und Pflichten, die mit dem Besitz der
Staatsangehörigkeit dieses Landes verknüpft sind, bzw. gleichwertige Rechte und Pflichten hat.

(2) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist von der Anerkennung als Flüchtling
ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe zu der Annahme berechtigen, dass er

a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet
worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen;

b) eine schwere nichtpolitische Straftat außerhalb des Aufnahmelandes begangen hat, bevor er als
Flüchtling aufgenommen wurde, das heißt vor dem Zeitpunkt der Ausstellung eines
Aufenthaltstitels aufgrund der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft; insbesondere grausame
Handlungen können als schwere nichtpolitische Straftaten eingestuft werden, auch wenn mit ihnen
vorgeblich politische Ziele verfolgt werden;

c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten
Nationen, wie sie in der Präambel und in den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen
verankert sind, zuwiderlaufen.

(3) Absatz 2 findet auf Personen Anwendung, die andere zu den darin genannten Straftaten oder
Handlungen anstiften oder sich in sonstiger Weise daran beteiligen.
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